
Satzung zur Änderung der Satzung der Universität zu Lübeck zur Durchführung des 
Auswahlverfahrens im Studiengang Humanmedizin 

vom 02. Juni 2009 
 

Tag der Bekanntmachung im NBl. MWV Schl.-H., S. 35: 13.07.2009 

Tag der Bekanntmachung auf der Homepage der UL: 02.06.2009 

 
 
 

Aufgrund des § 3 Abs. 2 Satz 3 des Zustimmungs- und Ausführungsgesetzes zu dem 

Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen (ZVS-Gesetz - ZVS ZuAG -) vom 19. 

Juni 2007 (GVOBl. Sch.-H., S. 293), geändert Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 

2008 (GVOBl. Schl.-H., S. 304) wird durch Eilbeschluss des Präsidiums vom 02. Juni 

2009 und mit nachträglicher Zustimmung des Senates vom 17. Juni 2009 die folgende 

Satzung erlassen : 

 

Artikel I  
 

Die Satzung der Universität zu Lübeck zur Durchführung des Auswahlverfahrens im 

Studiengang Humanmedizin wird wie folgt geändert: 

 
In der Anlage 1 wird in der Aufzählung unter „Altenpfleger/in“ das Wort „Arzthelfer/in“ 

eingefügt.  

 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt nach dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt für das 

Auswahl- und Vergabeverfahren zum Wintersemester 2009/10.  

 

 

 

Lübeck, den 02.06.2009 

 

 

Der Präsident 

Prof. Dr. med. P. Dominiak 


